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Die neue CD-ROM „SGV. NRW.“, Stand 1. Januar 2005, ist Ende Februar erhältlich.

Neuerdings gibt es auch die CD-ROM „SMBl. NRW.“

Bestellformulare im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verordnun-
gen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Er-
lasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.
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205

Gesetz 
über die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPolG)
und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

Vom 15. Februar 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPolG)

und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

205
Artikel I

Gesetz 
über die Deutsche Hochschule der Polizei 

(Polizeihochschulgesetz –  DHPolG)

Inhaltsübersicht

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Trägerschaft

Erster Abschnitt 
Rechtsstellung und Aufgaben der Deutschen Hochschule

der Polizei

§ 3 Rechtsstellung

§ 4 Aufgaben

§ 5 Freiheit von Wissenschaft, Forschung, Lehre und
Studium

§ 6 Forschung und Zusammenarbeit in der Forschung

Zweiter Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 7 Mitglieder und Angehörige

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehöri-
gen

Dritter Abschnitt 
Aufbau und Organisation der Hochschule

§ 9 Organe der Hochschule

§ 10 Die Präsidentin oder der Präsident

§ 11 Organisation von Studium und Weiterbildung

§ 12 Aufgaben des Senats

§ 13 Mitglieder des Senats

§ 14 Öffentlichkeit und Unterrichtung

§ 15 Gleichstellungsbeauftragte

§ 16 Institute der Hochschule

§ 17 Hochschulbibliothek

Vierter Abschnitt 
Das Hochschulpersonal

§ 18 Dienstaufgaben der Professorinnen und Professoren

§ 19 Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und
Professoren

§ 20 Berufung von Professorinnen und Professoren

§ 21 Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und
Professoren

§ 22 Nebenberufliche Professorinnen und Professoren

§ 23 Freistellung und Beurlaubung

§ 24 Lehrkräfte für besondere Aufgaben

§ 25 Honorarprofessorinnen und -professoren

§ 26 Lehrbeauftragte

§ 27 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

§ 28 Lehrverpflichtung

Fünfter Abschnitt 
Studierende, Studium, Hochschulgrad

§ 29 Zugang zum Studium, Ausscheiden aus dem Studium

§ 30 Studierendenvertretung

§ 31 Studium

§ 32 Hochschulgrad

§ 33 Promotion

Sechster Abschnitt 
Kuratorium, Aufsicht

§ 34 Kuratorium

§ 35 Aufsicht

§ 36 Genehmigungen

§ 37 Weitere Aufgaben des Kuratoriums

Siebter Abschnitt 
Haushalt

§ 38 Haushalt

Achter Abschnitt 
Verdienste um die Hochschule

§ 39 Ehrungen

Neunter Abschnitt 
Errichtung und Gründungsphase

§ 40 Errichtung

§ 41 Übernahme der Beamtinnen und Beamten, Ange-
stellten, Arbeiterinnen und Arbeiter und der Stu-
dierenden

§ 42 Gründungsmaßnahmen

§ 43 Gründungssenat

§ 1 
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Deutsche Hochschule der
Polizei.

§ 2 
Trägerschaft

Die Hochschule wird auf der Grundlage eines Abkom-
mens vom Bund und von den Ländern getragen. Die
Aufgaben der Träger werden vom Kuratorium wahrge-
nommen.

Erster Abschnitt 
Rechtsstellung und Aufgaben der Hochschule

§ 3 
Rechtsstellung

(1) Die Hochschule ist eine gemeinsame auf den Poli-
zeidienst ausgerichtete Hochschule des Bundes und der
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Länder und zugleich eine Einrichtung des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit Sitz in Münster.

(2) Sie hat unbeschadet der Rechte der Träger das
Recht zur Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze.

(3) Sie hat das Satzungsrecht nach Maßgabe dieses
Gesetzes.

§ 4 
Aufgaben

(1) Der Hochschule obliegt insbesondere die einheitli-
che Ausbildung der Beamtinnen und Beamten für den
höheren Polizeidienst des Bundes und der Länder, die
Weiterbildung der Führungskräfte der Polizeien des
Bundes und der Länder, die internationale Zusammenar-
beit, insbesondere mit Hochschulen und anderen Bil-
dungseinrichtungen der Polizei, und die Forschung auf
den polizeilichen Tätigkeitsfeldern. Die Hochschule för-
dert den Austausch mit deutschen Hochschulen und
wirkt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit anderen
Hochschulen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen
zusammen.

(2) Darüber hinaus hat die Hochschule die Aufgabe,
die Polizeiwissenschaft durch Forschung, Lehre, Stu-
dium und Weiterbildung zu pflegen und zu entwickeln.

(3) Die Hochschule fördert bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern.

(4) Die Hochschule fördert den Wissens- und Techno-
logietransfer. 

(5) Die Hochschule unterrichtet die Öffentlichkeit über
die Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(6) Weitere als die in diesem Gesetz genannten Aufga-
ben können der Hochschule im Rahmen ihrer Rechtsstel-
lung vom Kuratorium übertragen werden. Die Hoch-
schule ist vorher zu hören.

§ 5 
Freiheit von Wissenschaft, 

Forschung, Lehre und Studium

Die Hochschule, das Land Nordrhein-Westfalen und
das Kuratorium stellen sicher, dass die Mitglieder der
Hochschule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die durch
Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes und durch die-
ses Gesetz verbürgten Rechte wahrnehmen können. 

§ 6 
Forschung und Zusammenarbeit in der Forschung

(1) Die Hochschule betreibt Forschung auf den Tätig-
keitsfeldern der Polizei. Gegenstand der Forschung in
der Hochschule sind unter Berücksichtigung der Aufga-
benstellung der Hochschule alle wissenschaftlichen Be-
reiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in der Praxis einschließlich der Folgen, die
sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse ergeben können.

(2) Die Hochschule trifft Absprachen mit den Polizeien
des Bundes und der Länder über eine Aufteilung von
Forschungsvorhaben und stellt die Zusammenarbeit mit
anderen in- und ausländischen Forschungsstätten sicher.

(3) Die Hochschule führt Forschungsaufträge des
Kuratoriums aus.

Zweiter Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 7 
Mitglieder und Angehörige

(1) Mitglieder der Hochschule sind

1. die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsi-
dentin oder der Vizepräsident, 

2. die Professorinnen und Professoren,

3. die Lehrkräfte für besondere Aufgaben,

4. die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter,

5. die hauptberuflichen weiteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,

6. die Studentinnen und Studenten (Studierende).

(2) Angehörige der Hochschule sind

1. die Professorinnen und Professoren im Ruhestand,

2. die nebenberuflichen Professorinnen und Professo-
ren, 

3. die Gastprofessorinnen und Gastprofessoren bzw.
Gastdozentinnen und Gastdozenten,

4. die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren,

5. die Lehrbeauftragten,

6. die Gasthörerinnen und Gasthörer,

7. die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren.

§ 8 
Rechte und Pflichten 

der Mitglieder und Angehörigen

(1) Die Mitglieder haben sich, unbeschadet weiterge-
hender Verpflichtungen aus dem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis, so zu verhalten, dass die Hochschule ihre
Aufgaben erfüllen kann und niemand gehindert wird,
seine Rechte und Pflichten wahrzunehmen.

(2) Die Mitglieder mit Ausnahme der Präsidentin oder
des Präsidenten und der Vizepräsidentin oder des Vize-
präsidenten besitzen das Wahlrecht zum Senat.

(3) Die Übernahme einer Funktion im Senat oder in
einer Kommission kann nur aus wichtigem Grund abge-
lehnt werden. Entsprechendes gilt für den Rücktritt. Die
Tätigkeit im Senat oder in einer Kommission ist ehren-
amtlich, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt
ist.

(4) Während einer Beurlaubung, sonstigen Freistel-
lung oder Abordnung für mehr als sechs Monate ruhen
die Mitgliedschaftsrechte und Mitgliedschaftspflichten.

(5) Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit in Ange-
legenheiten verpflichtet, die ihnen als Träger eines Am-
tes oder einer Funktion bekannt geworden sind und de-
ren Vertraulichkeit sich aus Rechtsvorschriften, auf-
grund besonderer Beschlussfassung des Senats oder ei-
ner Kommission oder aus der Natur des Gegenstandes
ergibt

(6) Die Rechte und Pflichten der Angehörigen regelt
die Grundordnung. Sie nehmen an Wahlen nicht teil.

(7) Verletzen Mitglieder oder Angehörige ihre Pflich-
ten nach den Absätzen 1, 5 oder 6, kann die Hochschule
unbeschadet dienstlicher Vorschriften Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Ordnung treffen. Das nähere re-
gelt die Hochschule durch Satzung.

Dritter Abschnitt 
Aufbau und Organisation der Hochschule

§ 9 
Organe der Hochschule

Organe der Hochschule sind

1. die Präsidentin oder der Präsident,

2. der Senat.

§ 10 
Die Präsidentin oder der Präsident

(1) Die Präsidentin oder der Präsident

1. vertritt und leitet die Hochschule,

2. bereitet die Beratungen des Senats vor, leitet dessen
Sitzungen und führt die Beschlüsse des Senats aus,

3. führt die Beschlüsse des Kuratoriums aus und erstat-
tet ihm den Jahresbericht,
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4. ist Dienstvorgesetzte bzw. Dienstvorgesetzter der an
der Hochschule hauptamtlich Beschäftigten,

5. ist für die Ordnung in der Hochschule verantwortlich
und übt das Hausrecht aus,

6. arbeitet mit den für die Ausbildung bei Bund und
Ländern zuständigen Stellen zusammen,

7. nimmt alle sonstigen Aufgaben und Befugnisse wahr,
soweit sie nicht dem Senat zugewiesen sind.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident hat rechtswid-
rige Beschlüsse und Unterlassungen des Senats zu bean-
standen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.
Wird innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe
geschaffen, so ist das Kuratorium zu unterrichten. Das
Beanstandungs- und Anordnungsrecht des Kuratoriums
bleibt unberührt.

(3) Zur Präsidentin bzw. zum Präsidenten kann in ei-
nem Beamtenverhältnis auf Zeit für fünf Jahre ernannt
oder im Angestelltenverhältnis für fünf Jahre bestellt
werden, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung
besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortli-
chen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Verwaltung,
Polizei, Wissenschaft, Wirtschaft oder Rechtspflege er-
warten lässt, dass sie bzw. er den Aufgaben ihres bzw.
seines Amtes gewachsen ist. Die Stelle ist öffentlich aus-
zuschreiben. Die erneute Ernennung oder Wiederbestel-
lung ist zulässig, hierbei kann von der Ausschreibung
abgesehen werden.

(4) Die Vertretung der Präsidentin oder des Präsiden-
ten obliegt der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsiden-
ten. Für die Bestellung bedarf es eines abgeschlossenen
Hochschulstudiums oder der Befähigung zum Richter-
amt, zum höheren allgemeinen Verwaltungsdienst oder
zum höheren Polizeivollzugsdienst. Die Bestellung er-
folgt für sechs Jahre, eine Wiederbestellung ist zulässig.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident und die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident werden von der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium des Innern und den Innenminis-
terien und den Senatsverwaltungen des Innern ernannt
oder bestellt. Die Ernennung oder Bestellung erfolgt auf
Vorschlag des Senats mit Zustimmung des Kuratoriums.

§ 11 
Organisation von Studium und Weiterbildung

(1) Die Organisation des Studiengangs oder der Studi-
engänge sowie die Organisation des Weiterbildungsange-
bots der Hochschule obliegt der Präsidentin oder dem
Präsidenten. Die dazu erforderlichen Regelungen trifft
die Präsidentin oder der Präsident im Einvernehmen mit
dem Kuratorium der Hochschule.

(2) Zur Organisation des Studiums und der Weiterbil-
dung gehört insbesondere die Zuordnung der Professo-
ren und des weiteren Lehrpersonals zu den Fachgebieten
und Lehrgebieten sowie die Gestaltung des für Studium
und Weiterbildung erforderlichen Verwaltungsbereichs,
einschließlich der Durchführung von Prüfungen gemäß
der entsprechenden Prüfungsordnung.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident stellt durch die
Steuerung der Organisation und der Arbeits- und Ver-
fahrensabläufe in der Hochschule sicher, dass die mit
dem Studium und der Weiterbildung verbundenen Auf-
gaben erfüllt und die Ziele erreicht werden. Dabei sorgt
die Präsidentin oder der Präsident für eine kontinuierli-
che Qualitätsüberprüfung und Qualitätssicherung.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident veranlasst, dass
aus dem Kreis der Professorinnen, Professoren, der
Lehrkräfte für besondere Aufgaben eine Sprecherin oder
ein Sprecher gewählt wird, die oder der die Fachgebiete
inhaltlich vertritt. Die oder der Gewählte wird durch die
Präsidentin oder den Präsidenten im Einvernehmen mit
dem Kuratorium der Hochschule bestellt. 

§ 12 
Aufgaben des Senats

(1) Der Senat hat folgende Aufgaben:

1. Erlass und Änderung der Grundordnung und der
Satzungen und Ordnungen der Hochschule,

2. Empfehlungen und Stellungnahmen zur Prüfungs-
ordnung,

3. Beschlussfassung über die Studienordnungen und
die Studienpläne, 

4. Empfehlungen und Stellungnahmen zu Grundsatz-
fragen des Lehr- und Studienbetriebes und der Stu-
dienreform,

5. Empfehlungen und Stellungnahmen zu Grundsatz-
fragen der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben,

6. Vorschläge über die Verteilung der Haushaltsmittel
im Rahmen des geltenden Haushaltsplans,

7. Mitwirkung bei der Planung der weiteren Entwick-
lung der Hochschule, 

8. Empfehlungen und Stellungnahmen zu grundsätzli-
chen Fragen, die die Mitglieder und Angehörigen der
Hochschule betreffen, 

9. Vorschläge für die Berufung von Professorinnen und
Professoren sowie die Bestellung von Lehrkräften
für besondere Aufgaben,

10. Vorschläge für die Berufung oder Bestellung der Prä-
sidentin oder des Präsidenten sowie die Bestellung
der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten,

11. Vorschläge für die Bestellung von Institutsleiterin-
nen und Institutsleitern,

12. Stellungnahme zu dem Beitrag der Hochschule zum
Haushaltsvoranschlag für den Haushalt des Landes
Nordrhein-Westfalen,

13. Stellungnahme zum Jahresbericht der Präsidentin
oder des Präsidenten.

(2) Das Kuratorium kann dem Senat weitere Kompe-
tenzen übertragen, die der Rechtsstellung des Senates
entsprechen.

(3) Der Senat kann zur Vorbereitung seiner Entschei-
dungen Kommissionen bilden. Den Kommissionen dür-
fen auch Personen angehören, die nicht Mitglieder oder
Angehörige der Hochschule sind. § 8 Abs. 5 gilt entspre-
chend.

§ 13 
Mitglieder des Senats

(1) Dem Senat gehören an:

1. die Präsidentin oder der Präsident der Hochschule als
Vorsitzende oder Vorsitzender, 

2. insgesamt fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Pro-
fessorinnen und Professoren,

3. fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Lehrkräfte für
besondere Aufgaben,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der hauptberufli-
chen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter),

6. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden.

Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Kuratoriums
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.
Das Gleiche gilt für die Vizepräsidentin oder den Vize-
präsidenten, soweit keine Vertretung im Vorsitz vorliegt.
Ferner gehören die gewählte Sprecherin oder der ge-
wählte Sprecher des Lehrpersonals und die Leiterin oder
der Leiter eines Instituts und der Verwaltung dem Senat
mit beratender Stimme an, soweit sie nicht stimmbe-
rechtigte Mitglieder nach den Nummern 2 oder 3 sind. 

(2) Die gewählten Mitglieder des Senats sind an Wei-
sungen nicht gebunden; sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit
im Senat oder in einer Kommission nicht benachteiligt
werden.

(3) Die Mitglieder des Senats nach Absatz 1 Nrn. 2 bis
4 werden von den Mitgliedern der Hochschule nach
Gruppen getrennt gewählt. Die Amtszeit beträgt ein
Jahr. Das Nähere regelt die von der Hochschule zu erlas-
sende Wahlordnung.
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§ 14 
Öffentlichkeit und Unterrichtung

(1) Die Sitzungen des Senats sind hochschulöffentlich.
Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in
nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und ent-
schieden werden. Personal- und Prüfungsangelegenhei-
ten werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident kann Personen,
die nicht Mitglieder oder Angehörige der Hochschule
sind, die Teilnahme an den Sitzungen gestatten, sofern
ein dienstliches Interesse besteht.

(3) Die Organe der Hochschule unterrichten sich
gegenseitig über sie gemeinsam betreffende Angelegen-
heiten.

(4) Die Hochschule stellt sicher, dass ihre Mitglieder
und Angehörigen in angemessenem Umfang über die
Tätigkeit der Organe unterrichtet werden. In diesem
Rahmen sollen die Tagesordnungen der Sitzungen und
die Beschlüsse in geeigneter Weise bekannt gegeben und
die Niederschriften dazu zugänglich gemacht werden;
das gilt nicht für Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 3
sowie in sonstigen vertraulichen Angelegenheiten.

§ 15 
Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Aufgaben der
Frauenförderung auch für die Studentinnen und nicht-
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen wahr. Sie ist von
den zuständigen Stellen der Hochschule zu unterrichten,
macht Vorschläge und nimmt Stellung in allen Angele-
genheiten, die Belange der Frauen in der Hochschule
berühren. Bei der Behandlung solcher Angelegenheiten
in den Hochschulgremien ist ihr Gelegenheit zur Infor-
mation und beratenden Teilnahme zu geben. Die Gleich-
stellungsbeauftragte berichtet dem Senat über ihre
Tätigkeit. Näheres, insbesondere über die Wahl der
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin,
regelt die Grundordnung. 

§ 16 
Institute der Hochschule

Die Hochschule kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben
mit Zustimmung des Kuratoriums wissenschaftliche
Institute einrichten. Das Nähere regelt die Grundord-
nung. Hinsichtlich der Befähigung der Institutsleiterin-
nen und Institutsleiter und deren Bestellung gelten § 19
und § 20 Abs. 2 – 4 entsprechend. 

§ 17 
Hochschulbibliothek

(1) Die Hochschule unterhält eine Hochschulbiblio-
thek, die für Lehre, Studium und Forschung zur Verfü-
gung steht und die die Versorgung mit Information und
Medien und die Pflege dieses Angebots sichert. 

(2) Der Senat erlässt eine Verwaltungs- und Benut-
zungsordnung.

Vierter Abschnitt 
Das Hochschulpersonal

§ 18 
Dienstaufgaben der Professorinnen und Professoren

(1) Die Professorinnen und Professoren nehmen die
der Hochschule obliegenden Aufgaben in Forschung und
Lehre nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhält-
nisses in dem von ihnen vertretenen Fach selbstständig
wahr und wirken an der Studienberatung mit. Zu ihren
hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch, an der Ver-
waltung der Hochschule mitzuwirken, Prüfungen abzu-
nehmen und Aufgaben der Hochschule nach § 4 Abs. 1, 2
und 6 wahrzunehmen.

(2) Die Professorinnen und Professoren sind im Rah-
men der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen

berechtigt und verpflichtet, in dem von ihnen vertrete-
nen Fach zu lehren und Prüfungen abzunehmen. Sie sind
im Rahmen des Satzes 1 verpflichtet, Beschlüsse des Se-
nats, die zur Sicherstellung des Lehrangebots gefasst
werden, auszuführen. 

(3) Die Professorinnen und Professoren sind nach
Maßgabe der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses
berechtigt und verpflichtet, in dem von ihnen vertrete-
nen Fach zu forschen.

(4) Art und Umfang der Aufgaben einer Professorin
oder eines Professors bestimmen sich nach der Einwei-
sungsverfügung des Innenministeriums des Landes
Nordrhein-Westfalen bei der Ernennung bzw. der
Begründung eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses.
Die Aufgabenbestimmung steht unter dem Vorbehalt ei-
ner Überprüfung in angemessenen Abständen.

§ 19 
Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und

Professoren

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen
und Professoren sind neben den allgemeinen dienst-
rechtlichen Voraussetzungen:

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

2. pädagogische Eignung, die durch Erfahrung in einer
vorausgegangenen Lehr- oder Ausbildungstätigkeit
nachgewiesen oder bei Fehlen dieser Voraussetzung
ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt
wird; zur Feststellung der pädagogischen Eignung
können Professorinnen und Professoren auch in ein
Beamtenverhältnis auf Probe berufen werden, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit,
die in der Regel durch die Qualität einer Promotion
nachgewiesen wird,

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle

a) zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die
durch eine Habilitation oder durch gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen, welche auch in ei-
ner Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs
erbracht sein können, nachgewiesen werden, oder

b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder
Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden, die während einer fünfjährigen berufs-
praktischen Tätigkeit, von denen mindestens drei
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt
worden sein müssen, auf einem Gebiet erbracht
wurden, das dem zu vertretenden Fach entspricht.

(2) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anfor-
derungen der Stelle entspricht, kann abweichend von
Absatz 1 Nrn. 1, 3 und 4 auch eingestellt werden, wer
hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis
nachweist.

§ 20 
Berufung von Professorinnen und Professoren

(1) Die Stellen für Professorinnen und Professoren
sind öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung muss
Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben beschrei-
ben.

(2) Professorinnen und Professoren werden auf Vor-
schlag der Hochschule im Einvernehmen mit dem Kura-
torium vom Innenministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen berufen. Bei der Berufung können die Mitglie-
der der Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen
berücksichtigt werden. Der Berufungsvorschlag soll drei
Einzelvorschläge in bestimmter Reihenfolge und eine
ausreichende Begründung enthalten; er ist spätestens
sechs Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist dem
Kuratorium vorzulegen. Einem Berufungsvorschlag sol-
len zwei vergleichende Stellungnahmen auswärtiger
Gutachter beigefügt werden.

(3) Das Kuratorium kann eine Professorin oder einen
Professor abweichend von der Reihenfolge des Vor-
schlags der Hochschule vorschlagen oder einen neuen
Vorschlag anfordern. Ohne Vorschlag der Hochschule
kann eine Berufung erfolgen, wenn die Hochschule acht
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Monate nach Einrichtung, Zuweisung oder Freiwerden
der Stelle, bei Freiwerden durch Erreichen der Alters-
grenze drei Monate nach dem Freiwerden der Stelle, kei-
nen Vorschlag vorgelegt hat, wenn sie der Aufforderung
zur Vorlage eines neuen Vorschlages bis zum Ablauf von
sechs Monaten nicht nachgekommen ist oder wenn in
dem Vorschlag keine geeigneten Personen benannt sind,
deren Qualifikation den Anforderungen der Stelle ent-
spricht. In den Fällen der Sätze 1 und 2 ist die Hoch-
schule zu hören.

(4) Die Bewerberin oder der Bewerber hat kein Recht
auf Einsicht in die Akten des Berufungsverfahrens, so-
weit sie Gutachten über die fachliche Eignung enthalten
oder wiedergeben.

§ 21 
Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen 

und Professoren

(1) Auf die beamteten Professorinnen und Professoren
finden die Vorschriften des Landesbeamtengesetzes und
dieses Gesetzes Anwendung.

(2) Professorinnen und Professoren können zur De-
ckung eines vorübergehenden Lehrbedarfs oder aus
sonstigen Gründen, die eine Befristung nahelegen, in ein
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden.

(3) Professorinnen und Professoren können auch in ei-
nem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt wer-
den. In diesem Falle gelten § 200 Abs. 2, § 201 Abs. 2
und 3, § 202 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und Abs. 2, 3 und 5 so-
wie § 206 des Landesbeamtengesetzes und die Vorschrif-
ten über den Sonderurlaub entsprechend.

(4) Die Hochschule kann übergangsweise bis zur
Besetzung der Stelle für eine Professorin oder einen Pro-
fessor eine Vertreterin oder einen Vertreter, die oder der
die Einstellungsvoraussetzungen nach § 19 erfüllt, im
Einvernehmen mit dem Kuratorium mit der Wahrneh-
mung der Aufgaben aus der Stelle beauftragen. Profes-
sorenvertreterinnen und Professorenvertreter nehmen
die mit der Stelle verbundenen Rechte und Pflichten ei-
nes Mitglieds wahr. Sie nehmen an Wahlen nicht teil.

§ 22 
Nebenberufliche Professorinnen und Professoren

(1) In Ausnahmefällen können Personen mit der Qua-
lifikation nach § 19 nebenberuflich als Professorin oder
Professor im Angestelltenverhältnis berufen werden, so-
weit hierfür Stellen veranschlagt sind. Auf sie finden die
für die Einstellung, die Dienstaufgaben und die sonsti-
gen für hauptberufliche Professorinnen und Professoren
geltenden Regelungen Anwendung.

(2) Eine Nebenberuflichkeit liegt nur vor, wenn der
Professorin oder dem Professor weniger als die Hälfte
der regelmäßigen Dienstaufgaben einer vollbeschäftig-
ten Professorin oder eines vollbeschäftigten Professors
übertragen wird. Die Einstellung ist nicht zulässig, wenn
die Professorin oder der Professor bereits hauptberuflich
an einer Hochschule tätig ist.

(3) Für die Teilzeitbeschäftigung allgemein geltende
Vorschriften bleiben unberührt.

§ 23 
Freistellung und Beurlaubung

(1) Das Kuratorium kann auf Vorschlag der Hoch-
schule Professorinnen und Professoren nach einer Lehr-
tätigkeit von mindestens vier Studienjahren für die Dau-
er eines halben Studienjahres von ihren Aufgaben in der
Lehre und Verwaltung zugunsten der Dienstaufgaben in
der Forschung freistellen, wenn die ordnungsgemäße
Vertretung des Faches in der Lehre während dieser Zeit
gewährleistet ist. Es sollen keine zusätzlichen Kosten
aus der Freistellung entstehen.

(2) Das Gleiche gilt für eine Beurlaubung zur Anwen-
dung und Erprobung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Methoden in der beruflichen Praxis sowie zur
Gewinnung berufspraktischer Erfahrungen außerhalb
der Hochschule. 

(3) In begründeten Ausnahmefällen kann das Kurato-
rium auf Vorschlag der Hochschule von der zeitlichen
Voraussetzung und Dauer nach den Absätzen 1 und 2
abweichen.

§ 24 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

(1) Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden auf
Vorschlag der Hochschule vom Kuratorium bestellt. So-
weit sie ein Lehrgebiet leiten, nehmen sie die der Hoch-
schule obliegenden Aufgaben in Lehre und Forschung
nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses
selbstständig wahr. Für alle übrigen Lehrkräfte für
besondere Aufgaben gilt § 27 entsprechend. Lehrkräfte
für besondere Aufgaben werden an die Hochschule abge-
ordnet.

(2) Sie vermitteln den Studierenden Fachwissen und
unterweisen sie in der Anwendung fachbezogener wis-
senschaftlicher Methoden auf der Grundlage besonderer
Kenntnisse und Erfahrungen in der beruflichen Praxis.
Sie sind berechtigt, Forschungs- und Entwicklungsauf-
gaben wahrzunehmen. Soweit sie ein Lehrgebiet leiten,
sind sie dazu auch verpflichtet.

(3) Neben den beamten- und laufbahnrechtlichen Vo-
raussetzungen sind für die Bestellung grundsätzlich ein
den vorgesehenen Aufgaben entsprechendes abgeschlos-
senes Hochschulstudium oder die Befähigung zum Rich-
teramt oder zum höheren allgemeinen Verwaltungsdienst
oder zum höheren Polizeivollzugsdienst des Bundes oder
eines Landes, pädagogische Eignung und besondere
Leistungen in mehrjähriger einschlägiger berufsprakti-
scher Tätigkeit erforderlich. An die Stelle des abge-
schlossenen Hochschulstudiums können Kenntnisse und
Erfahrung treten, die die Bewerberinnen oder Bewerber
auf ihrem Fachgebiet befähigen, eine Lehr- oder For-
schungstätigkeit auszuüben, die der Befähigung nach
Satz 1 entspricht.

(4) Lehrkräfte für besondere Aufgaben können auch
im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden.

(5) Stellen, die mit Lehrkräften für besondere Aufga-
ben besetzt werden sollen, sind von der Hochschule aus-
zuschreiben. 

§ 25 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren

Die Hochschule kann auf Beschluss des Senats mit
Zustimmung des Kuratoriums die Bezeichnung „Hono-
rarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“ Personen ver-
leihen, die in einem an der Hochschule vertretenen Fach-
gebiet hervorragende Leistungen in der beruflichen Pra-
xis bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaft-
licher Erkenntnisse und Methoden erbringen, die den
Anforderungen an hauptberufliche Professorinnen und
Professoren entsprechen. Die Verleihung setzt eine in der
Regel fünfjährige erfolgreiche selbstständige Lehrtätig-
keit voraus, die durch ein Gutachten nachzuweisen ist.

§ 26 
Lehrbeauftragte

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebots und für einen
durch hauptberufliche Kräfte nicht gedeckten Lehrbe-
darf können Lehraufträge erteilt werden. Die Lehrbe-
auftragten nehmen die ihnen übertragenen Lehraufga-
ben selbstständig wahr. Der Lehrauftrag ist ein öffent-
lich-rechtliches Rechtsverhältnis besonderer Art, er be-
gründet kein Dienstverhältnis.

(2) Der Lehrauftrag ist zu vergüten. Das gilt nicht,
wenn die oder der Lehrbeauftragte auf eine Vergütung
verzichtet oder der Lehrauftrag einer Angehörigen oder
einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes im Haupt-
amt oder in der Weise übertragen wird, dass ihre oder
seine Dienstaufgaben im Hauptamt entsprechend ver-
mindert werden.
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§ 27 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind die den Lehrgebieten, den Instituten und der
Hochschulbibliothek zugeordneten Bediensteten, denen
nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses wissenschaftli-
che Dienstleistungen in der Lehre und in Forschungs-
und Entwicklungsaufgaben obliegen. Soweit die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Auf-
gabenbereich einer Professorin oder eines Professors
oder einer Lehrgebietsleiterin oder eines Lehrgebietslei-
ters zugewiesen sind, ist diese oder dieser weisungsbe-
fugt. Zu den Dienstleistungen gehört auch die Tätigkeit
in der Verwaltung der Institute und der Hochschulbib-
liothek, in der Studien- und Prüfungsorganisation, der
Studienberatung und in anderen Aufgaben der Hoch-
schule. 

(2) Lehraufgaben der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gemäß Absatz 1 sind nach
Gegenstand und Inhalt mit den für das Fach Zuständi-
gen abzustimmen und stehen unbeschadet des Rechts
auf Äußerung der eigenen Lehrmeinung unter der fachli-
chen Verantwortung einer Professorin oder eines Profes-
sors oder einer Lehrgebietsleiterin oder eines Lehrge-
bietsleiters. 

(3) Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können im Beamtenverhältnis oder im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. Wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann
im Rahmen ihrer Dienstaufgaben auch Gelegenheit zur
Vorbereitung einer Promotion gegeben werden. 

(4) Befähigungsvoraussetzung für wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abge-
schlossenes Hochschulstudium oder die Befähigung zum
Richteramt, für den höheren Verwaltungsdienst oder für
den höheren Polizeivollzugsdienst. Im Übrigen bleibt
das Laufbahnrecht unberührt. 

§ 28 
Lehrverpflichtung

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfa-
len wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Kurato-
rium durch Rechtsverordnung zu regeln, in welchem
Umfang das wissenschaftliche Personal der Hochschule
im Rahmen seiner Dienstaufgaben zur Lehrtätigkeit ver-
pflichtet ist. 

Fünfter Abschnitt 
Studierende, Studium, Hochschulgrad

§ 29 
Zugang zum Studium, Ausscheiden aus dem Studium

(1) Die Auswahl der Studierenden erfolgt durch den
Bund und die Länder im Benehmen mit der Deutschen
Hochschule der Polizei.

(2) Zum Studium können Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte des gehobenen und höheren Dienstes oder
Anwärterinnen und Anwärter für den höheren Polizei-
dienst zugelassen werden, die

1. nicht älter als 40 Jahre sind, 

2. die Hochschulreife oder einen entsprechenden aner-
kannten Bildungsstand besitzen und

3. 
a) nach dem abgeschlossenen Studium an einer

Fachhochschule für den öffentlichen Dienst oder
einer vergleichbaren Einrichtung die Laufbahn-
prüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst
abgelegt haben und über Diensterfahrungen nach
dem Fachhochschulstudium verfügen, sich im
Dienst besonders bewährt haben sowie in Aus-
wahlverfahren der Länder und des Bundes nach
dem Prinzip der Bestenauswahl die Zulassung
zum Studium erhalten haben,

oder

b) das Abschlusszeugnis einer wissenschaftlichen
Hochschule besitzen und in einem Auswahlver-
fahren der Länder und des Bundes nach dem
Prinzip der Bestenauswahl die Zulassung zum
Studium erhalten haben.

Für Studierende mit zweiter juristischer Staats-
prüfung oder mit Staatsprüfung für den höheren
allgemeinen Verwaltungsdienst nach der Hoch-
schulprüfung gilt alternativ § 31 Abs. 3. Die Ent-
scheidung trifft der Dienstherr.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 Nr. 1 sind bis zum voll-
endeten 45. Lebensjahr zulässig, wenn eine Zulassung
unter Einhaltung der Höchstaltersgrenze aus einem von
der Beamtin oder dem Beamten nicht zu vertretenden
Grund nicht möglich war oder die Laufbahnverordnun-
gen des Bundes und der Länder dies zulassen.

Abweichend von Satz 1 können übergangsweise bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2010 für Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte der Länder Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen Ausnahmen von Absatz 2 Nrn. 1 bis 3
zugelassen werden, die die Laufbahnbefähigung auf-
grund der auf Anlage I, Kapitel XIX, Sachgebiet A, Ab-
schnitt III, Nr. 2 des Einigungsvertrages beruhenden
Regelungen erworben haben.

(4) Die Studierenden werden mit der Zulassung zum
Studium Mitglieder der Hochschule.

(5) Studierende verlieren ihre Mitgliedschaft und ihre
Berechtigung zur Fortsetzung des Studiums zum selben
Zeitpunkt, zu dem ihr Beamtenverhältnis vor Abschluss
des Studienganges endet. Das gleiche gilt, wenn die
Zulassung zum Aufstieg in den höheren Polizeidienst
widerrufen wird.

(6) Ausländische Studierende können zum Studium
zugelassen werden. Näheres regelt die Grundordnung.

§ 30 
Studierendenvertretung

Zur Förderung der sozialen, kulturellen und sportli-
chen Interessen der Studierenden, zur Gestaltung des
Studiums sowie zur Wahrnehmung hochschulpolitischer
Belange kann bei der Hochschule eine Studierendenver-
tretung gebildet werden. Das Nähere regelt die Grund-
ordnung.

§ 31 
Studium

(1) Das Studium soll durch die enge Verbindung von
Wissenschaft und Praxis unter Berücksichtigung der
Anforderungen und Veränderungen des Polizeiberufs die
für eine Führungskraft erforderlichen Fähigkeiten,
Kenntnisse und Methoden vermitteln und zu verant-
wortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat befähigen. Das Studium
soll dazu befähigen, Polizeidienststellen zu leiten und
Führungsaufgaben in größeren Polizeieinsätzen sowie
Führungsaufgaben und besondere Aufgaben in Polizei-
dienststellen des Bundes und der Länder wahrzunehmen
und bei der Aus- und Weiterbildung der Polizei mitzu-
wirken. Das Studium soll die Studierenden befähigen,
ihre Kompetenzen unter Berücksichtigung von Erkennt-
nissen und Methoden aus den polizeilich relevanten wis-
senschaftlichen Disziplinen weiterzuentwickeln.

(2) Der Masterstudiengang dauert zwei Jahre. 

(3) Studierende, die die zweite juristische Staatsprü-
fung oder nach der Hochschulprüfung die Staatsprüfung
für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst abgelegt
haben, werden an der Hochschule für die Aufgaben des
höheren Polizeivollzugsdienstes in einem Weiterbil-
dungsangebot vorbereitet. § 29 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 32 
Hochschulgrad

Die Hochschule verleiht als Abschluss einen Master-
grad mit Angabe der Fachrichtung. Näheres regelt eine
Satzung.
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§ 33 
Promotion

(1) Durch die Promotion wird eine über das allge-
meine Studienziel hinausgehende Befähigung zu selbst-
ständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die
Befähigung wird auf Grund einer wissenschaftlich
beachtlichen schriftlichen Arbeit (Dissertation) und ei-
ner mündlichen Prüfung festgestellt. Auf Grund der Pro-
motion wird der Doktorgrad verliehen.

(2) Näheres zur Promotion und zum Promotionsver-
fahren regelt die Promotionsordnung.

Sechster Abschnitt 
Kuratorium, Aufsicht

§ 34 
Kuratorium

(1) Bei der Hochschule wird ein Kuratorium gebildet.
Als ständige Mitglieder gehören dem Kuratorium je drei
Vertreterinnen bzw. Vertreter des Landes Nordrhein-
Westfalen und des Bundes und je zwei Vertreterinnen
bzw. Vertreter der anderen Länder an. Für jedes Mitglied
ist eine Vertretung zu benennen.

(2) Das Kuratorium wirkt nach Maßgabe dieses
Gesetzes an der Arbeit der Hochschule mit und nimmt
nach dem Abkommen über die einheitliche Ausbildung
für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die
Deutsche Hochschule der Polizei die gemeinsamen Rech-
te und Pflichten des Bundes und der Länder gegenüber
der Hochschule wahr.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident nimmt an den
Sitzungen des Kuratoriums beratend teil.

§ 35 
Aufsicht

(1) Die Hochschule unterliegt der Dienst- und Fach-
aufsicht, in Fragen von Lehre und Forschung der
Rechtsaufsicht.

(2) Die Dienstaufsicht obliegt dem Innenministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen, die Rechts- und Fach-
aufsicht führen der Bundesminister des Innern und die
Innenminister/-senatoren der Länder gemeinsam. Sie
setzen dazu ein Kuratorium ein.

(3) Bei im Rahmen der Rechtsaufsicht beanstandeten
Beschlüssen und Unterlassungen des Senats ist Abhilfe
innerhalb einer zu bestimmenden, angemessenen Frist
zu verlangen. Die Beanstandung von Beschlüssen hat
aufschiebende Wirkung. Kommt der Senat einer Bean-
standung nach § 9 Abs. 2 oder einer Anordnung nicht
fristgemäß nach, so kann das Kuratorium die notwendi-
gen Maßnahmen an seiner Stelle treffen, insbesondere
kann es die erforderlichen Satzungen und Ordnungen
erlassen. Einer Fristsetzung durch das Kuratorium be-
darf es nicht, wenn der Senat die Befolgung einer Bean-
standung oder Anordnung verweigert oder dauernd
beschlussunfähig ist.

(4) Ist der Senat dauernd beschlussunfähig, so kann
ihn das Kuratorium auflösen und seine unverzügliche
Neuwahl anordnen. Sofern und solange die Befugnisse
nach Absatz 3 nicht ausreichen, kann das Kuratorium
Beauftragte bestellen, die die Befugnisse des Senats oder
einzelner Mitglieder in dem erforderlichen Umfang aus-
üben.

(5) Aufsichtsmaßnahmen sind so auszuwählen und
anzuwenden, dass die Hochschule ihre Aufgaben nach
diesem Gesetz alsbald wieder selbst erfüllen kann.

§ 36 
Genehmigungen

(1) Der Erlass, die Änderung und die Aufhebung der
Grundordnung, der Satzungen und Ordnungen sowie der
Studienordnungen und Studienpläne bedürfen der
Genehmigung des Kuratoriums. 

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Rege-
lung gegen Rechtsvorschriften verstößt. Sie kann versagt
werden, wenn durch die Regelung die Erfüllung der der
Hochschule übertragenen Aufgaben gefährdet wird.

§ 37 
Weitere Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium hat –  soweit nicht gesondert
geregelt –  insbesondere folgende Aufgaben:

1. Erlass der Prüfungsordnung,

2. Bestellung der Mitglieder der Prüfungsausschüsse,

3. Initiierung und Genehmigung von Weiterbildungs-
veranstaltungen, vor allem der Seminare, 

4. Erteilung von Forschungsaufträgen,

5. Genehmigung der Entscheidungen der Präsidentin
oder des Präsidenten zur Organisation von Studium
und Weiterbildung (§ 11).

(2) Bei der Vorbereitung einer Prüfungsordnung sind
die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerk-
schaften auf Bundesebene zu beteiligen.

Siebter Abschnitt 
Haushalt

§ 38 
Haushalt

(1) Der Haushaltsplan der Hochschule ist ein Teil des
Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen.

(2) Der Beitrag der Hochschule zum Haushaltsvoran-
schlag für den Haushalt des Landes Nordrhein-Westfa-
len wird von der Präsidentin oder vom Präsidenten auf-
gestellt. 

Der Senat nimmt hierzu Stellung.

(3) Der Beitrag zum Haushaltsvoranschlag bedarf der
Genehmigung des Kuratoriums.

(4) Die Hochschule übersendet den Trägern zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt den Beitrag zum Haushaltsvor-
anschlag und den festgestellten Haushaltsplan für das
kommende Haushaltsjahr.

Achter Abschnitt 
Verdienste um die Hochschule

§ 39 
Ehrungen

(1) Die Hochschule kann auf Beschluss des Senats mit
Zustimmung des Kuratoriums Persönlichkeiten, die sich
besondere Verdienste um die Hochschule erworben ha-
ben, die Bezeichnung „Ehrensenatorin“ oder „Ehrense-
nator“ oder die Hochschulmedaille verleihen. 

(2) Der Beschluss bedarf der Zustimmung von vier
Fünfteln der stimmberechtigten Senatsmitglieder.

Neunter Abschnitt 
Errichtung und Gründungsphase

§ 40 
Errichtung

(1) Mit In-Kraft-Treten des Gesetzes wird die Deut-
sche Hochschule der Polizei mit Sitz in Münster errich-
tet.

(2) In die Hochschule wird die bisherige Polizei-Füh-
rungsakademie übergeleitet.

(3) Während der Gründungsphase gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes, soweit nachstehend nichts
anderes bestimmt ist.
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§ 41 
Übernahme der Beamtinnen und Beamten, 
Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter 

und der Studierenden

(1) Beamtinnen und Beamte, Angestellte, Arbeiterin-
nen und Arbeiter im Landesdienst, die an der Polizei-
Führungsakademie tätig sind, werden mit der Errich-
tung Beschäftigte der Hochschule.

(2) Die Dozentinnen und Dozenten der Polizei-Füh-
rungsakademie werden mitgliedschaftsrechtlich als
Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder als wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergelei-
tet. Über die Zuordnung entscheidet die Präsidentin
oder der Präsident.

(3) Studierende der Polizei-Führungsakademie sind
mit der Errichtung der Hochschule deren Studierende. 

§ 42 
Gründungsmaßnahmen

Das Kuratorium trifft die für den Aufbau der Hoch-
schule notwendigen Maßnahmen.

Es ist insbesondere befugt:

1. einen Gründungssenat zu berufen,

2. eine Gründungspräsidentin oder einen Gründungs-
präsidenten zur Ernennung oder Bestellung vorzu-
schlagen,

3. eine Grundordnung und eine Wahlordnung zu erlas-
sen.

§ 43 
Gründungssenat

(1) Dem Gründungssenat gehören an:

1. die Gründungspräsidentin oder der Gründungspräsi-
dent,

2. fünf Professorinnen und Professoren der Deutschen
Hochschule der Polizei und anderer Hochschulen, 

3. sowie 

a) fünf Lehrkräfte für besondere Aufgaben,

b) eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter,

c) eine hauptberufliche weitere Mitarbeiterin oder
ein hauptberuflicher weiterer Mitarbeiter,

d) zwei Studierende 

der Deutschen Hochschule der Polizei.

Die Vertreter der Gruppen nach Nummer 3 werden ge-
wählt (§ 12 Abs. 3). Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
des Kuratoriums nimmt mit beratender Stimme an den
Sitzungen des Senats teil. Das Gleiche gilt für die Stän-
dige Vertreterin oder den Ständigen Vertreter, soweit
keine Vertretung im Vorsitz vorliegt. Ferner gehören die
gewählte Sprecherin oder der gewählte Sprecher des
Lehrpersonals und die Leiterin oder der Leiter eines
Instituts und der Verwaltung dem Senat mit beratender
Stimme an, soweit sie nicht zu Mitgliedern bestellt wor-
den sind.

(2) Der Gründungssenat nimmt während der Grün-
dungsphase die Aufgaben des Senats der Hochschule
wahr. Das Kuratorium legt das Ende der Gründungs-
phase fest.
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Artikel II
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (Landesbesoldungsgesetz –  LBesG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 6. November 1995 (GV. NRW.
S. 1166, ber. 1996 S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 14. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 779), wird wie
folgt geändert:

In Anlage 1 wird in Besoldungsgruppe B 4 die Amts-
bezeichnung „Präsident der Polizeiführungsakademie“
durch „Präsident der Deutschen Hochschule der Polizei“
ersetzt.

Artikel III
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage des In-Kraft-Tretens des
Abkommens über die Änderung des Abkommens über
die einheitliche Ausbildung für den höheren Polizeivoll-
zugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie vom
28. April 1972 (GV. NRW. 392), zuletzt geändert durch
das Änderungsabkommen vom 8. November 1991 (GV.
NRW. 1995 S. 164), in Kraft.

Der Tag, an dem das in Satz 1 genannte Abkommen in
Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Nordrhein-Westfalen bekannt zu machen.

Düsseldorf, den 15. Februar 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Finanzminister

Jochen  D i e c k m a n n

Der Innnenminister

Dr. Fritz  B e h r e n s

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung

Hannelore  K r a f t

– GV. NRW. 2005 S. 88

7831
Ausführungsgesetz 

zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 
(AGTierNebG NRW)
Vom 15. Februar 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Ausführungsgesetz 
zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 

(AGTierNebG NRW)

§ 1 
Verarbeitung und Beseitigung 

tierischer Nebenprodukte

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind beseiti-
gungspflichtige Körperschaften des öffentlichen Rechts
im Sinne von § 3 Abs. 1 des Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetzes (TierNebG) vom 25. Januar 2004
(BGBl. I S. 82) in der jeweils geltenden Fassung. Sie
können einen Dritten für die Beseitigung der in ihrem
Zuständigkeitsgebiet anfallenden tierischen Nebenpro-
dukte bestimmen.

(2) Zweckverbände als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts können durch Zusammenschluss beseiti-
gungspflichtiger Körperschaften gebildet werden. Mit
der Entstehung eines Zweckverbandes ist dieser im Sin-
ne von § 3 Abs. 1 TierNebG zur Tierkörperbeseitigung
verpflichtet.

95



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 9. März 2005

§ 2 
Einzugsbereiche

(1) Den Einzugsbereich nach § 6 Abs. 1 TierNebG bil-
det das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen. 

(2) Das für die Verarbeitung und Beseitigung von
nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tieri-
schen Nebenprodukten zuständige Ministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Ministerium) wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung eine von Absatz 1 abweichende
Einzugsbereichsregelung festzulegen, soweit dies zur
Gewährleistung einer geordneten und für die Kreise und
kreisfreien Städte sowie für die Verursacher von tieri-
schen Nebenprodukten finanziell vorteilhaften Entsor-
gung, zur Wahrung der Leistungsfähigkeit von Einrich-
tungen nach § 3 TierNebG oder aus Gründen der
Gemeinschaftsinteressen geboten ist.

(3) Die Beauftragung eines Dritten nach § 3 Abs. 1
Satz 3 TierNebG sowie die Beleihung nach § 3 Abs. 2
TierNebG bedürfen nach dem Auslaufen der vor dem In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes bestehenden öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsverträge oder aufgrund der
Kündigung eines solchen Vertrages der Genehmigung
der für den beseitigungspflichtigen Kreis oder die besei-
tigungspflichtige kreisfreie Stadt zuständigen Bezirksre-
gierung. Die Genehmigung darf insbesondere nur erteilt
werden, wenn

1. eine den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Ver-
arbeitung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte
gerecht werdende Entsorgungsstruktur gewährleistet
bleibt, insbesondere der in dem Gebiet vorhandenen
Tierpopulation, dem Anfall von Schlachtnebenpro-
dukten, den Verkehrsverhältnissen, der Zahl und
Leistungsfähigkeit der vorhandenen Verarbeitungs-
betriebe für tierische Nebenprodukte und der Kapa-
zitätsreserven für außergewöhnliche Situationen
Rechnung getragen wird, und 

2. das Entsorgungsunternehmen einen Verarbeitungsbe-
trieb im Sinne von Anhang I Nummer 9 oder Num-
mer 11 der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober
2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro-
dukte (ABl Nr. L 273 S. 0001) in der jeweils geltenden
Fassung (Verordnung (EG) Nr. 1774/2002) in Nord-
rhein-Westfalen betreibt oder zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits mit der Beseiti-
gung und Verarbeitung von tierischen Nebenproduk-
ten nach § 3 Abs. 1 TierNebG beauftragt oder mit
dieser Aufgabe nach § 3 Abs. 2 TierNebG beliehen
ist, und

3. der entsprechende Vertrag eine Laufzeit von höchs-
tens acht Jahren, bei einer Verlängerung eines sol-
chen Vertrages eine Laufzeit von höchstens fünf Jah-
ren vorsieht, und

4. der Auftragnehmer aufgrund der geltenden öffent-
lich-rechtlichen Vergabevorschriften ermittelt wor-
den ist und

5. sonstige Belange des öffentlichen Interesses nicht
entgegenstehen.

(4) Tierkörper von Heimtieren nach Artikel 2 Buch-
stabe h) der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 unterfallen
nicht dem Einzugsbereich nach Absatz 1 und nicht der
Pflicht zum Abholen, Sammeln, Befördern, Lagern,
Behandeln und Verarbeiten durch einen Verarbeitungs-
betrieb, wenn sie

1. auf hierfür besonders zugelassenen Plätzen oder An-
lagen vergraben oder

2. auf eigenem Gelände, nicht jedoch in Wasserschutz-
gebieten und nicht in unmittelbarer Nähe öffentlicher
Wege und Plätze vergraben werden, oder

3. durch Verbrennen in einer zugelassenen Verbren-
nungsanlage gemäß Artikel 4 Abs. 2a) der Verordnung
(EG) Nr. 1774/2002 beseitigt werden.

(5) Tierkörper von anderen Tieren als Heimtieren
unterfallen nicht dem Einzugsbereich nach Absatz 1 und
nicht der Pflicht zum Abholen, Sammeln, Befördern, La-
gern, Behandeln und Verarbeiten durch einen Verarbei-

tungsbetrieb, wenn sie zu diagnostischen Zwecken an
eine tierärztlich geleitete Untersuchungsstelle verbracht
werden.

§ 3 
Behörden

(1) Zuständige Behörde für die Entscheidung über
Anträge nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1774/
2002 für den innergemeinschaftlichen Handel mit Mate-
rial der Kategorie 1 oder der Kategorie 2, von verarbei-
teten Erzeugnissen aus Material der Kategorie 1 oder der
Kategorie 2 und von verarbeitetem tierischen Eiweiß ist
das Ministerium. Bestimmen im Falle des Absatzes 2 Nr.
3 mehrere Bezirksregierungen den gleichen Betrieb, so
bestimmt das Ministerium eine der betroffenen Bezirks-
regierungen als federführend für die den Bezirksregie-
rungen nach diesem Gesetz zugewiesenen Zuständigkei-
ten.

(2) Zuständige Behörde im Sinne des TierNebG ist die
Bezirksregierung für

1. die Genehmigung der Beauftragung nach § 3 Abs. 1
TierNebG sowie für die Genehmigung der Übertra-
gung der Pflicht nach § 3 Abs. 2 TierNebG zur Abho-
lung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behand-
lung, Verarbeitung oder Beseitigung von tierischen
Nebenprodukten,

2. die Verpflichtung eines Betriebes gemäß § 3 Abs. 3
TierNebG, einem anderen Beseitigungspflichtigen
vorübergehend die Mitbenutzung zu gestatten, 

3. die Bestimmungen gemäß § 6 Abs. 2 TierNebG, Roh-
material auch in Betrieben außerhalb des jeweiligen
Einzugsbereiches zu behandeln, zu verarbeiten und
zu beseitigen,

4. die Zulassung von Anlagen gemäß Artikel 10 bis 15,
17 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 und
der darauf basierenden unmittelbar geltenden
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft,

5. Zulassungen gemäß der Entscheidung der Kommis-
sion vom 12. Mai 2003 betreffend Übergangsmaßnah-
men gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich
der Verwendung von Küchen- und Speiseabfällen der
Kategorie 3 in für Schweine bestimmten Futtermit-
teln sowie hinsichtlich des Verbots der Verwertung
innerhalb derselben Tierart bei der Fütterung von
Schweinen mit Spültrank (Entscheidung 2003/328/
EG) sowie darauf basierender weiterer rechtlicher
Bestimmungen.

(3) Im Übrigen ist die Kreisordnungsbehörde zustän-
dige Behörde; sie ist auch zuständig für die Überwa-
chung von Betrieben nach der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002. Sie hat sich bei der maschinentechnischen
Überwachung der Anlagen zur Beseitigung von tieri-
schen Nebenprodukten der Kategorien 1 und 2 eines
Sachverständigen des Landes oder eines vom Land
beliehenen Unternehmens zu bedienen. Die nach § 5
TierNebG zu entnehmenden Proben sind in staatlichen
Untersuchungseinrichtungen oder unter deren Aufsicht
zu untersuchen. 

(4) Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 14 TierNebG
richten sich nach den Vorschriften des Ordnungswidrig-
keitengesetzes. Abweichend von § 37 Ordnungswidrig-
keitengesetz ist die für den Standort der Anlage zustän-
dige Kreisordnungsbehörde zuständig für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Verantwor-
tungsbereich eines Betriebs zur Verarbeitung und Besei-
tigung von tierischen Nebenprodukten.

§ 4 
Entschädigung

Stellt eine Maßnahme nach diesem Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes eine Enteignung oder einen ent-
eignungsgleichen Eingriff dar, so ist dafür eine angemes-
sene Entschädigung in Geld zu gewähren.
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§ 5 
Schiedsverfahren

(1) Ist eine von der zuständigen Behörde getroffene
Maßnahme gemäß § 4 zwischen ihr und dem Betroffenen
streitig, so können beide Parteien einvernehmlich den
Streit durch den Schiedsspruch eines Sachverständigen
schlichten lassen. Die Streitigkeit ist binnen eines Mo-
nats nach Bekanntgabe der Maßnahme einem Sachver-
ständigen zu unterbreiten, der in einem vom Ministe-
rium erstellten Verzeichnis aufgeführt ist. 

(2) Auf den Schiedsvertrag und das schiedsrichterli-
che Verfahren finden die Vorschriften der §§ 1025 bis
1065 der Zivilprozessordnung entsprechende Anwen-
dung. Gericht im Sinne des § 1063 der Zivilprozessord-
nung ist das zuständige Verwaltungsgericht, für Rechts-
beschwerden im Sinne des § 1065 der Zivilprozessord-
nung ist das Oberverwaltungsgericht zuständig. Abwei-
chend von § 1059 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozessordnung
muss der Aufhebungsantrag innerhalb eines Monats bei
Gericht eingereicht werden.

§ 6 
Gebühren, Entgelte und Vergütungen

(1) Für das Einsammeln, die Lagerung, Verarbeitung
und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten ein-
schließlich Transport im Sinne von § 3 Abs. 1 und Abs. 2
TierNebG können Gebühren oder Entgelte erhoben wer-
den. Von der Erhebung von Gebühren oder Entgelten
kann mit Zustimmung des Beseitigungspflichtigen ge-
mäß § 1 Abs. 1 Satz 1 abgesehen werden bei toten Fund-
tieren, herrenlosen Tierkörpern, wie Tierkörpern von frei
lebenden Wildtieren, sowie bei geringen Mengen von
Schlachtabfällen.

(2) Beseitigungspflichtige Körperschaften nach § 3
Abs. 1 TierNebG können vom Besitzer der tierischen
Nebenprodukte Gebühren gemäß § 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils
geltenden Fassung auf der Grundlage einer Satzung
erheben, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefor-
dert wird.

(3) Inhaber von Betrieben zur Verarbeitung und Besei-
tigung von tierischen Nebenprodukten gemäß § 3 Tier-
NebG, denen die Pflicht zur Beseitigung nach § 3 Abs. 2
TierNebG übertragen ist, können für die Beseitigung
vom Besitzer ein privatrechtliches Entgelt verlangen.

(4) Übersteigen die Erlöse für Erzeugnisse aus tieri-
schen Nebenprodukten, für die eine Überlassungspflicht
nach § 7 Abs. 4 TierNebG besteht, die Kosten für die
Verarbeitung und Beseitigung nicht unerheblich, so ist
dem Besitzer eine Vergütung zu bezahlen. Die Höhe der
Vergütung darf nicht in einem offensichtlichen Missver-
hältnis zu den Erlösen aus der Verarbeitung der tieri-
schen Nebenprodukte stehen.

(5) Die Entgelte nach Absatz 3 sind durch besondere
Tarife der Unternehmen nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Tier-
NebG zu regeln, die jährlich der Genehmigung durch die
für deren Sitz zuständige Bezirksregierung bedürfen.
Hierzu ist sie berechtigt, Bücher, Belege und sonstige
Geschäftsunterlagen von den Unternehmen anzufordern
sowie die Endkalkulation durch örtliche Erhebungen
und Besichtigungen der Betriebe zu prüfen oder durch
Beauftragte prüfen zu lassen. Die Unternehmen haben
die erforderlichen Unterlagen bereit zu halten und die
notwendigen Auskünfte zu erteilen. Für die Entgelte gel-
ten die Selbstkostenpreisvorschriften der §§ 5 ff. der
Verordnung über die Preise bei öffentlichen Aufträgen
vom 21. November 1953 (VO PR 30/53) und die Leitsätze
für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP)
unter Zugrundelegung eines kalkulatorischen Gewinns
von maximal 4 % auf die Selbstkosten. Die Nachweise
sind entsprechend der VO PR 30/53 und der LSP zu füh-
ren. Bei der Vergabe von Unteraufträgen ist mit dem
Auftragnehmer ein Selbstkostenpreis gemäß VO PR
30/53 und ein entsprechendes Prüfrecht für die zustän-
dige Bezirksregierung zu vereinbaren. Die Tierseuchen-
kasse erhält von der zuständigen Bezirksregierung eine
Ausfertigung des Gutachtens, wenn sie Gebühren oder
Entgelte ganz oder teilweise erstattet.

(6) Die genehmigten Tarife sind von der Bezirksregie-
rung im Amtlichen Mitteilungsblatt bekannt zu machen.
Die genehmigten und veröffentlichten Tarife sind für al-
le Beteiligten verbindlich.

(7) Abweichend von Absatz 2 und Absatz 3 werden
für die Verarbeitung und die Beseitigung von Tierkör-
pern von im Betrieb verendetem und von tot geborenem
Vieh im Sinne des Tierseuchengesetzes von den Tierbe-
sitzern Gebühren oder Entgelte in Höhe von 25 % der
dabei in einem Betrieb nach § 3 TierNebG entstehenden
Kosten für die Verarbeitung und Beseitigung solcher
Tierkörper erhoben. Sofern eine Beihilfe für das Inkas-
soverfahren gemäß § 11 Ausführungsgesetz zum Tierseu-
chengesetz (AGTierSG-NW) vom 29. November 1984
(GV. NRW. S. 754, ber. 1985 S. 325) in der jeweils gelten-
den Fassung gewährt wird, werden diese Beträge durch
die Tierseuchenkasse zur Erstattung an die Unterneh-
men eingezogen. Die verbleibenden Kosten tragen die
Kreise und kreisfreien Städte, soweit nicht ein anderer
Kostenträger eintritt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für
Schlachtvieh im Sinne des Tierseuchengesetzes; diese
Beseitigungskosten haben die Schlachtstätten zu tragen.

(8) Die Unternehmen nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Tier-
NebG haben mindestens einmal jährlich den entsor-
gungspflichtigen Kreisen und kreisfreien Städten eine
Auflistung der in ihrem Zuständigkeitsbereich anfallen-
den Tierkörper von Falltieren, aufgeschlüsselt nach Tier-
art und Herkunftsbetrieb, vorzulegen. Bei Bedarf kön-
nen die Kreisordnungsbehörden, die Bezirksregierungen
sowie die Tierseuchenkasse auch verlangen, dass ihnen
unverzüglich eine tierartspezifische Auflistung der für
die jeweilige erhöhte Seuchengefahr relevanten Falltiere
für ihren Zuständigkeitsbereich zur Verfügung gestellt
wird.

§ 7 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, 
Berichtspflicht, Übergangsregelungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2005 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Landestierkörperbeseiti-
gungsgesetz (LTierKBG) vom 15. Juli 1976 (GV. NRW. S.
267), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. März 2004
(GV. NRW. S. 153), außer Kraft. 

(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag fünf
Jahre nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes über den
Vollzug.

(4) Rechtmäßig befristete öffentlich-rechtliche Ent-
sorgungsverträge, die vor dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes bereits bestanden, enden mit Ablauf der ver-
traglich vereinbarten Mindestlaufzeit. Satz 1 gilt sinnge-
mäß für die Übertragung von Beseitigungspflichten. En-
den Entsorgungsverträge vor diesem Zeitpunkt, gilt die
Übertragung mit dem Ende des Vertrages im Sinne von
§ 43 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW.
S. 602) in der jeweils geltenden Fassung als erledigt.

Düsseldorf, den 15. Februar 2005 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bärbel  H ö h n

– GV. NRW. 2005 S. 95
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Genehmigung der 
11. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Köln, 
Teilabschnitt Region Köln 
im Gebiet der Stadt Hürth

Vom 21. Februar 2005

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in
seiner Sitzung am 26. November 2004 die Aufstellung
der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den
Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln im
Gebiet der Stadt Hürth beschlossen (Allgemeine Sied-
lungsbereiche).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 21. Februar
2005 – V.2 – 30.16.04.11 – gemäß § 16 Abs. 1 des Landes-
planungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96) im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landes-
ministerien genehmigt.

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes wer-
den die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung.

Die 11. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für
den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln,
wird beim Ministerium für Verkehr, Energie und Lan-
desplanung (Landesplanungsbehörde), der Bezirksregie-
rung Köln (Bezirksplanungsbehörde), sowie dem Erft-
kreis und der Stadt Hürth zur Einsicht für jedermann
niedergelegt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes.

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick-
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung
Köln (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ge-
nehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren
Bekanntmachung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 21. Februar 2005

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2005 S. 98

Genehmigung der 
3. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Köln, 
Teilabschnitt Region Aachen 

im Gebiet der Gemeinde Weilerswist
Vom 21. Februar 2005

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in
seiner Sitzung am 26. November 2004 die Aufstellung
der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den
Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen im
Gebiet der Gemeinde Weilerswist beschlossen (Abgra-
bungsbereich Müggenhausen).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 21. Februar
2005 – V.2 – 30.16.02.04 – gemäß § 16 Abs. 1 des Landes-
planungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96) im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landes-
ministerien genehmigt.

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes wer-
den die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung.

Die 3. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für
den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aa-
chen wird beim Ministerium für Verkehr, Energie und
Landesplanung (Landesplanungsbehörde), der Bezirks-
regierung Köln (Bezirksplanungsbehörde) sowie dem
Kreis Euskirchen und der Gemeinde Weilerswist zur
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes.

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick-
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung
Köln (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ge-
nehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren
Bekanntmachung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 21. Februar 2005

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2005 S. 98
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Genehmigung des 
Braunkohlenplanes Umsiedlung Borschemich

Vom 16. Februar 2005

Der Braunkohlenausschuss als Sonderausschuss des
Regionalrates des Regierungsbezirks Köln hat in seiner
Sitzung am 24. September 2004 die Aufstellung des
Braunkohlenplanes Umsiedlung Borschemich beschlos-
sen.

Diesen Braunkohlenplan habe ich mit Erlass vom 16.
Februar 2005 – V.3 – 30.06.03.05 gemäß § 34 Abs. 1 des
Landesplanungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW.
S. 96) im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen
Landesministerien genehmigt.

Gemäß § 34 Abs. 4 des Landesplanungsgesetzes wer-
den die in dem Braunkohlenplan enthaltenen Darstel-
lungen mit der Bekanntmachung der Genehmigung Ziele
der Raumordnung und Landesplanung.

Der Braunkohlenplan Umsiedlung Borschemich wird
beim Ministerium für Verkehr, Energie und Landespla-
nung (Landesplanungsbehörde), der Bezirksregierung
Köln (Bezirksplanungsbehörde) sowie bei den Kreisen
und Gemeinden, auf deren Bereich sich die Planung er-
streckt, zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung des Braun-
kohlenplanes im Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 34 Abs. 3
Satz 1 des Landesplanungsgesetzes.

Gemäß § 38 in Verbindung mit § 17 des Landespla-
nungsgesetzes weise ich auf Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung des Braunkohlenplanes ist unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung
der Verletzung innerhalb eines Jahres nach dieser Be-
kanntmachung bei der Bezirksregierung Köln (Bezirks-
planungsbehörde) geltend gemacht worden ist. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung des
Gebietsentwicklungsplanes oder deren Bekanntmachung
verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 16. Februar 2005

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2005 S. 99

Genehmigung des 
Braunkohlenplanes Umsiedlung 

Immerath-Pesch-Lützerath
Vom 16. Februar 2005

Der Braunkohlenausschuss als Sonderausschuss des
Regionalrates des Regierungsbezirks Köln hat in seiner
Sitzung am 24. September 2004 die Aufstellung des
Braunkohlenplanes Umsiedlung Immerath-Pesch-Lütze-
rath beschlossen.

Diesen Braunkohlenplan habe ich mit Erlass vom 16.
Februar 2005 – V.3 – 30.06.03.06 gemäß § 34 Abs. 1 des
Landesplanungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW.
S. 96) im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen
Landesministerien genehmigt.

Gemäß § 34 Abs. 4 des Landesplanungsgesetzes wer-
den die in dem Braunkohlenplan enthaltenen Darstel-
lungen mit der Bekanntmachung der Genehmigung Ziele
der Raumordnung und Landesplanung.

Der Braunkohlenplan Umsiedlung Immerath-Pesch-
Lützerath wird beim Ministerium für Verkehr, Energie
und Landesplanung (Landesplanungsbehörde), der Be-
zirksregierung Köln (Bezirksplanungsbehörde) sowie bei
den Kreisen und Gemeinden, auf deren Bereich sich die
Planung erstreckt, zur Einsicht für jedermann niederge-
legt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung des Braun-
kohlenplanes im Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach § 34 Abs. 3
Satz 1 des Landesplanungsgesetzes.

Gemäß § 38 in Verbindung mit § 17 des Landespla-
nungsgesetzes weise ich auf Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung des Braunkohlenplanes ist unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung
der Verletzung innerhalb eines Jahres nach dieser Be-
kanntmachung bei der Bezirksregierung Köln (Bezirks-
planungsbehörde) geltend gemacht worden ist. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung des
Gebietsentwicklungsplanes oder deren Bekanntmachung
verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 16. Februar 2005

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2005 S. 99
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Genehmigung der 
33. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
im Gebiet der Stadt Wuppertal

Vom 24. Februar 2005

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat
in seiner Sitzung am 2. Dezember 2004 die Aufstellung
der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den
Regierungsbezirk Düsseldorf im Gebiet der Stadt Wup-
pertal beschlossen (Freiraumdarstellungen in Wupper-
tal-Eskesberg).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 24. Februar
2005 – V.2 – 30.15.02.34 – gemäß § 16 Abs. 1 des Landes-
planungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96) im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmi-
nisterien genehmigt.

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes wer-
den die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung.

Die 33. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für
den Regierungsbezirk Düsseldorf wird beim Ministerium
für Verkehr, Energie und Landesplanung (Landespla-
nungsbehörde), der Bezirksregierung Düsseldorf (Be-
zirksplanungsbehörde) sowie der Stadt Wuppertal zur
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes.

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick-
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über
die Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder
deren Bekanntmachung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 24. Februar 2005

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2005 S. 100
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